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Zusammenfassung 

Die Fernwärme besitzt derzeit einen Anteil von rund 14% am deutschen Wärmemarkt 

und nimmt somit eine bedeutende Rolle ein. Sie wird zum überwiegenden Teil in Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen produziert und stellt somit, insbesondere bei Verwendung 

regenerativer Brennstoffe, eine umweltfreundliche Technologie dar. Der Fernwärmesek-

tor ist, anders als die Netzbereiche der Strom- und Gaswirtschaft, lediglich einer Ex-

Post-Preiskontrolle unterworfen. Wettbewerb zwischen den Anbietern findet aufgrund 

der räumlich abgegrenzten Fernwärmenetze nicht statt. Das Bundeskartellamt hat in 

einer Sektoruntersuchung im Jahr 2011 z.T. erhebliche Preisunterschiede zwischen 

den Fernwärmeanbietern festgestellt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 

es einer grundsätzlichen Regulierung des Fernwärmesektors bedarf.  

Die Analyse zeigt, dass es sich bei den Fernwärmenetzen um nicht bestreitbare, natür-

liche Monopole handelt. Eine Regulierung ist daher grundsätzlich angezeigt. Die weite-

re Untersuchung lässt allerdings erkennen, dass eine konkrete Umsetzung mit Schwie-

rigkeiten behaftet ist. So scheint für eine Netzzugangsregulierung der administrative 

Aufwand zur Abgrenzung, Ermittlung und Zuordnung der entstehenden Kosten derzeit 

nicht im Verhältnis zum zu erwartenden Nutzen zu stehen, da konkrete Zugangsbegeh-

ren zu den Fernwärmenetzen fehlen. Zum anderen würde eine netzspezifische Regulie-

rung mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sog. Wasserbetteffekt hervorrufen und somit 

keinen Effekt für die Verbraucher erzielen. Ein erster Schritt zur Transparenz könnte ein 

buchhalterisches Unbundling bewirken. Als Alternative zu einer Regulierung des 

Netzentgelts könnte über eine Regulierung des gesamten Fernwärmepreises d.h. des 

Endpreises für Fernwärmekunden nachgedacht werden. Dies wäre allerdings nur dann 

eine Option, wenn um das Produkt „Wärme“ kein Wettbewerb existiert. Aus ökonomi-

scher Sicht spricht vieles für die Annahme eines eigenständigen Fernwärmemarktes, 

wenn sich der Kunde für ein Heizungssystem entschieden hat. Es liegt daher der Ge-

danke nahe, eine Ex-Ante-Preisregulierung einzuführen, denn Wettbewerb existiert 

derzeit werde auf der Erzeugungs- noch auf der Vertriebsebene. Eine Endpreiskontrolle 

ist aber keinesfalls profan und bedeutet nicht automatisch einen besseren Schutz des 

Endkunden, da es für den Regulierer schwierig erscheint den „richtigen“ Preis zu tref-

fen. Hier sollten Kosten und Nutzen einer Regulierung also sehr genau abgewogen 

werden. Eine Ex-Post-Kontrolle ist ebenfalls mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, 

insbesondere was die Identifikation wettbewerblicher Vergleichsmärkte angeht. Eine 

stärker an der Kostenbasis orientierte Kontrolle müsste über die Regelungen der AVB-

FernwärmeV hinausgehen, um die Angemessenheit des Preisniveaus festzustellen. Je 

feiner diese Kontrolle allerdings wird, umso mehr ergeben sich wiederum die bekannten 

Probleme der Informationsasymmetrie zwischen Regulierer und den Unternehmen. 

Schließlich zeigt ein Blick ins Ausland, dass bezüglich des Netzzugangs ähnliche Fra-

gestellungen auftreten (Schweden) oder die Preisregulierung bereits Elemente einer 

Anreizregulierung beinhaltet (Polen). 
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Summary 

District heating (DH) currently has a share of around 14% of the German heating mar-

ket and thus plays an important role. It is produced for the most part in combined heat 

and power plants and thus represents, especially when using renewable fuels, an envi-

ronmentally friendly technology. The DH sector is, other than power and gas grids, (on-

ly) subject to ex-post price controls. Competition between providers does not take place 

due to the spatially defined district heating networks. The German Competition Authority 

(the Bundeskartellamt) has identified in a sector inquiry in 2011 partly significant price 

differences between district heating providers. Against this background, the question 

arises whether it requires a fundamental regulation of the district heating sector. The 

analysis shows that DH networks are non-contestable natural monopolies. A regulation 

is therefore justified in principle. Further investigation reveals, however, that a concrete 

implementation of regulation is afflicted with some difficulties. It  seems that for third 

party access the administrative effort of differentiation, determination and allocation of 

costs currently is not outweighed by the anticipated benefits because specific requests 

for third party access are missing. Secondly, a network-specific price regulation would 

very likely cause a waterbed effect and thus had no effect on consumers. A first step 

towards transparency could be an unbundling of accounting. 

An alternative to the regulation of grid tariffs could be the regulation of retail prices as a 

whole, i.e. the prices for DH customers. However, this would only be an option if there 

was no competition in the heat market. From an economic perspective, many aspects 

suggest an independent district heating market after the customer has decided in favor 

of a heating system. It is therefore close to the idea of introducing an ex-ante price 

regulation because competition currently doesn’t exist neither on the production nor on 

the retail level. However, a final price control is not profane and does not automatically 

mean better protection for consumers, since it appears to be difficult for the regulator to 

meet the "right" price. Costs and benefits of such a regulation should therefore be 

weighed very carefully. An ex-post control is also associated with certain difficulties, 

particularly in terms of identifying comparative markets. A more oriented cost-based 

control would have to go beyond the German directive for DH to determine the adequa-

cy of the price level. The finer such a control will be the more this will result in the famil-

iar problems of information asymmetry between regulators and companies as well as 

appropriate cost-benefit considerations. Finally, a view abroad shows that similar issues 

arise with respect to third party access (Sweden) or the price regulation already con-

tains elements of an incentive regulation (Poland). 
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1 Einleitung 

Der Fernwärmesektor in Deutschland steht in der öffentlichen und wissenschaftlichen 

Diskussion eher im Schatten der Strom- und Gasmärkte. Im Gegensatz zu letzteren ist 

der Sektor nicht liberalisiert und mit einem Anteil von etwa 14%1 am Wärmemarkt zwar 

bedeutend (circa 1 Mio. Wohnungen werden mit Fernwärme beheizt2), aber nach Gas 

und Öl nur der dritte Wärmeträger bezogen auf den Wohnungsbestand3 (siehe Abbil-

dung 1-1). 

Abbildung 1-1: Energieträger in Privathaushalten 

 

 

 

Quelle: unenedlich-viel-energie.de / BDEW (2012). 

Der Anteil der Fernwärme in der Industrie bewegt sich prozentual in einer ähnlichen 

Größenordnung.4 Die Anteile der Fernwärme am gesamten Endenergieverbrauch vari-

ieren allerdings regional sehr stark wie Tabelle 1-1 zeigt.  

                                                
 1 BKartA (2012). 
 2 energate (2013) 
 3 Als Wohnungen gelten eine „nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken bestimmte einzelne oder 

zusammenliegende Räume in Wohn- und sonstigen Gebäuden, welche die Führung eines eigenen 
Haushalts ermöglichen. Die Wohnung muss eine eigene Küche oder Kochnische und soll einen eige-
nen Wohnungseingang aufweisen, außerdem Wasserversorgung, Beheizbarkeit, Ausguss und Toilet-
te. Einfamilienhäuser, Einzimmerappartements und Ferienhäuser mit diesen Eigenschaften zählen 
ebenfalls zu den Wohnungen.“ (Gabler Wirtschaftslexikon, o.D.). 

 4 BMWi (2012). 
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Tabelle 1-1: Fernwärmeanteile am Endenergieverbrauch nach Bundesländern im 

Jahr 2008 

Bundesland Anteil Fernwärme 

Baden-Württemberg 4,56% 

Bayern 3,08% 

Berlin 15,23% 

Brandenburg 6,02% 

Bremen 3,99% 

Hamburg 8,22% 

Hessen 3,54% 

Mecklenburg-Vorpommern 7,38% 

Niedersachsen 2,34% 

Nordrhein-Westfalen 4,83% 

Rheinland-Pfalz 5,11% 

Saarland 1,99% 

Sachsen 6,94% 

Sachsen-Anhalt 8,49% 

Schleswig-Holstein 6,17% 

Thüringen 6,06% 

Quelle: WIK auf Basis Länderarbeitskreis Energiebilanzen (2012) 

Eine Besonderheit der Fernwärme ist der sog. Anschluss- und Benutzungszwang 

(ABZ), durch den insbesondere bei Neubauten der Fernwärmeanschluss zumeist durch 

die Gemeinde zwingend vorgegeben ist, der Hauseigentümer also nicht die Möglichkeit 

besitzt, auf eine andere Wärmeform umzusteigen. 

Der ABZ belief sich im Jahr 2005 auf rund 12% der abgesetzten Fernwärme.5 Er kann 

auf verschiedene Grundlagen basieren:6 

 Gemeindesatzungen (ca. 8,6%) 

 Zivilrechtliche Bezugspflichten z.B. aus Grunddienstbarkeiten (ca. 2,5%) 

 Bebauungspläne mit Verbrennungsverboten (ca. 1%) 

Auch hier existieren deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. 

Während etwa der Anteil der AZB-Gebiete im Jahr 2005 in Brandenburg 46,07%, in 

Mecklenburg-Vorpommern 38,9% und im Saarland 43,23% betrug, waren es in Berlin 

nur 0,4% während in Bremen gar kein AZB existierte.7 

                                                
 5 AGFW (2005). 
 6 Körber (2011). 
 7 Ebenda. 
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Auch die Zahl der Anbieter sagt etwas über die Bedeutung der Fernwärme aus. Im 

Strombereich existierten im Januar 2012 1.014 Anbieter,8 pro Postleitzahlengebiet 

durchschnittlich 96.9 Im Gassektor waren im Januar 2012 insgesamt 844 Anbieter prä-

sent.10 Im Bereich der Fernwärme existierten im Mai 2012 560 Fernwärmelieferanten.11 

Dies zeigt die relative Bedeutung der Fernwärme. Anders als im Strom- und Gasbereich 

stehen diese Fernwärmeanbieter allerdings nicht im direkten Wettbewerb untereinan-

der, da es sich um integrierte Unternehmen handelt und die Fernwärmenetze ganz 

überwiegend als Inselnetze konzipiert sind, die nicht miteinander verbunden sind. Kun-

den können also nicht zwischen verschiedenen Fernwärmeanbietern wählen. Auch 

existiert kein Großhandelsmarkt für Fernwärme. 

Im Jahr 2009 leitete das Bundeskartellamt eine Sektoruntersuchung ein, wodurch der 

Fernwärmemarkt eine gewisse Aufmerksamkeit erlangte. Die Ergebnisse der Untersu-

chung wurden im Jahr 2012 veröffentlicht.12 In ihr wurden insbesondere die Endkun-

denpreise der verschiedenen Fernwärmeanbieter verglichen.13 

Dieser Diskussionsbeitrag nähert sich der Frage nach einer Regulierung des Fernwär-

mesektors von Grund auf. Verschiedene Regulierungsansätze werden systematisiert 

und eingeordnet. Der Autor hofft damit einen Beitrag zur Diskussion zu leisten, indem 

verschiedene Aspekte (z.B. die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts, die Dis-

kussion um den Netzzugang für Dritte oder die Frage nach einem einheitlichen Wär-

memarkt) in einen größeren Kontext gestellt werden und in der Diskussion entspre-

chend zugeordnet werden können. Der Diskussionsbeitrag ist zu diesem Zweck wie 

folgt aufgebaut. 

Nach einer kurzen Darstellung der Funktionsweise und Umweltverträglichkeit der Fern-

wärme in Abschnitt 2 (wobei die Betrachtung der Umweltverträglichkeit insbesondere 

vor dem Hintergrund klimapolitischer Ziele von Bedeutung ist) wird in Abschnitt 3 die 

grundsätzliche Regulierungsbedürftigkeit der Fernwärmenetze analysiert. In Abschnitt 0 

werden praktische Implikationen für eine Regulierung der Fernwärme in Deutschland 

dargestellt. In Abschnitt 5 wird auf internationale Erfahrungen eingegangen. In Abschnitt 

6 wird ein Fazit gezogen. 

 

  

                                                
 8 Grewe und Kreutzer (2012). 
 9 Verivox (2012). 
 10 Grewe und Kreutzer (2012). 
 11 BDEW (2012). 
 12 BKartA (2012). 
 13 Detailliertere Ausführungen dazu in Abschnitt 4.2.3.2. 
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2 Funktionsweise und Umweltverträglichkeit 

2.1 Funktionsweise 

Der BGH hat den Begriff Fernwärme 1989 wie folgt definiert: „Wird aus einer nicht im 

Eigentum des Gebäudeeigentümers stehenden Heizungsanlage von einem Dritten 

nach unternehmenswirtschaftlichen Gesichtspunkten eigenständig Wärme produziert 

und an andere geliefert, so handelt es sich um Fernwärme. Auf die Nähe der Anlage zu 

dem versorgten Gebäude oder das Vorhandensein eines größeren Leitungsnetzes 

kommt es nicht an.“14 Der Begriff der Fernwärme schließt somit auch das ein, was an 

verschiedenen Stellen als „Nahwärme“ bezeichnet wird, nämlich die netzgebundene 

Übertragung von Wärme über kurze Distanzen.  

Die Wärmerzeugung findet üblicherweise in einem Kraftwerk statt. Die Brennstoffe zur 

Wärmerzeugung sind dabei durchaus unterschiedlich. Gas und Steinkohle waren dabei 

in den letzten Jahren dominierend, während andere Brennstoffe (Müll und Biomasse15) 

zunehmend an Bedeutung gewinnen (siehe Abbildung 2-1). Große Fernwärmenetze 

werden dabei normalerweise mit fossilen Energieträgern betrieben, während kleinere 

Netze auch den Einsatz von regenerativen Energien (Biomasse etc.) zulassen.16 Oft-

mals werden in den Anlagen auch mehrere verschiedene Brennstoffen eingesetzt.17 

Abbildung 2-1: Brennstoffverwendung bei der Fernwärmeerzeugung 

 

 

 
Quelle:  WIK auf Basis BMWi (2012). 

                                                
 14 BGH, Urteil vom 25.10.1989 - VIII ZR 229/88 NJW 90, 1181. 
 15 BKartA (2012). 
 16 Berliner Energieagentur und UBA (2010). 
 17 BKartA (2012). 
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Die Erzeugungsanlagen sind entweder reine Heizwerke, in denen nur Wärme erzeugt 

wird, oder Heizkraftwerke, die neben der Wärme auch Strom erzeugen (Kraft-Wärme-

Koppelung (KWK)).  Andere Formen, wie die industrielle Abwärme, spielen eher eine 

untergeordnete Rolle. In Abbildung 2-2 ist schematisch die Funktionsweise eines Bio-

masse-Heizkraftwerks dargestellt. 

Durch das Verbrennen der Biomasse (z.B. Holzhackschnitzel) wird Wärme erzeugt, die 

das Speisewasser erhitzt und Hochdruckdampf entstehen lässt. Dieser treibt eine Kon-

densations-Dampfturbine an. Aus dieser lässt sich über einen Generator Strom erzeu-

gen, während die Restwärme über die Fernwärmeleitung in das Haus des Endkunden 

fließt und dort Wasser oder Wohnraum erwärmt. Das abgekühlte Speisewasser wird 

dann zum Heizkraftwerk zurückgeführt und erneut erhitzt. 

Abbildung 2-2: Funktionsweise eines Biomasse-Heizkraftwerks 

 

 

 
Quelle:  Agentur für Erneuerbare Energien. 

Noch effizienter erfolgt die Erzeugung in GuD-Kraftwerken, wo auch der eigentliche 

Rohstoff (Gas) mit Hilfe einer Gasturbine direkt zur Stromerzeugung genutzt wird. Die 

dabei abfallende Wärme wird in einem Abhitzekessel zur Dampferzeugung eingesetzt, 

der wiederum eine Dampfturbine antreibt. Somit wird die Primärenergie besser ausge-

nutzt als bei einem reinen Dampfturbinenkraftwerk. Abbildung 2-3 verdeutlicht das Prin-

zip. 
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Abbildung 2-3: Funktionsweise eines GuD-Heizkraftwerks mit Fernwärmeerzeu-

gung 

 

 

 
Quelle: AGFW. 

Die Wärmelieferung an sich erfolgt in Rohrleitungen (dem Fernwärmenetz) mit Hilfe von 

Dampf oder Wasser zum Verbraucher, wobei Wasser den weit überwiegenden Teil 

ausmacht.18 Anders als bei Strom- und Gasnetzen kann der Energieträger (also Dampf 

oder Wasser) bei der Fernwärme nicht in einer Leitung in beide Richtungen transportiert 

werden. D.h., dass neben dem sogenannten Fernwärme-Vorlauf (mit wärmeren Was-

ser) zum Kunden hin auch ein Fernwärme-Rücklauf (mit kälterem Wasser) vom Kunden 

weg erfolgen muss (in Abbildung 2-3 als orange und blaue Linien angedeutet). Dem 

Wasser bzw. dem Dampf wird über einen Wärmetauscher die Wärme entzogen, der 

Energieträger selbst verbleibt in der Leitung. Dadurch entsteht ein mehr oder weniger 

geschlossener Gesamtkreislauf mit zwei Rohrleitungen. 

Die Netzstruktur kann strahlförmig oder vermascht sein, tendenziell wird ein größeres 

Netz einen höheren Vermaschungsgrad aufweisen. In Deutschland existieren Netze mit 

einer Länge von unter 1 km bis zu mehreren hundert km Länge.19 Die durchschnittliche 

Länge in Deutschland beträgt für Wassernetze ca. 14 km und für Dampfnetze ca. 12 

km.20 Die Netze bilden dabei stets Inselnetze, besitzen also keine Verbindungen zu 

anderen Fernwärmenetzen. 

2.2 Umweltverträglichkeit und zukünftige Rolle der Fernwärme 

Bezüglich der Umweltverträglichkeit der Fernwärme sind zwei Aspekte zu beachten: 

Zum einen können durch zentrale Fernwärmeerzeugungsanlagen Emissionen bei den 

Wärmesenken, also insbesondere in Wohngebieten, vermieden werden. Dies trägt zur 

                                                
 18 Ebenda. 
 19 Ebenda. 
 20 AGFW (2010). 
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Luftreinhaltung bei.21 Daneben wird durch den hohen Anteil an KWK-Erzeugung (ca. 

83%)22 bzw. bei der Fernwärmeerzeugung weniger CO2 emittiert als bei getrennter Er-

zeugung von Wärme und Strom.23 Der Betrachtung der Umweltverträglichkeit der 

Fernwärme kommt also insbesondere aus klimapolitischen Gründen eine hohe Bedeu-

tung zu. Ziel der Bundesregierung ist ein Anteil der KWK von 25% an der Stromerzeu-

gung bis zum Jahr 2020. Auch durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien in 

Fernwärmeerzeugungsanlagen kann die Klimabilanz nachhaltig verbessert werden. 

Die CO2-Emissionsfaktoren differieren je nach verwendetem Brennstoff und der Erzeu-

gungstechnologie der Anlage. Das UBA (2008) hat für die verschiedenen Erzeugungs-

anlagen die in Tabelle 2-1 aufgeführten Werte ermittelt: 

Tabelle 2-1: THG-Emissionsfaktoren für Fernwärme im Jahr 2005   

(in g CO2/kWhoutput)   

 Nur direkt aus Anlagen Gesamt inkl. Vorketten* 

Heizwerke (HW) 265,6 286,8 

Heizkraftwerke (HKW)- „eta“ 175,5 188,3 

Heizkraftwerke (HKW) – „THG“ 158,8 177,2 

Mix HW/HKW – „eta“ 186,8 200,7 

Mix HW/HKW – „THG“ 172,2 190,9 

Verluste Netz 14% 14% 

Fernwärme – „eta“ 213,0 228,8 

Fernwärme – „THG“ 200,3 222,0 

Einsparung durch Fernwärme aus HKW gegenüber HW 

Methode „eta“ 34% 34% 

Methode „THG“ 40% 38% 

* Bei dieser Betrachtung werden auch die Emissionen berücksichtigt, die in den vor- und nachgelagerten 
Prozessstufen entstehen, z.B. beim  Bau der Anlagen.  
 
Quelle: UBA (2008) 

  

                                                
 21 Berliner Energieagentur und UBA (2010). 
 22 AGFW (2010). 
 23 Berliner Energieagentur und UBA (2010). 
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Es wird unterschieden zwischen der Erzeugung von Fernwärme in Heizwerken (HW) 

und Heizkraftwerken (HKW). Die Zahlen beruhen auf einem Brennstoffmix.24 Die ange-

gebenen Kennzahlen spiegeln somit die durchschnittlichen THG-Emissionsfaktoren der 

fossilen Fernwärmeerzeugung wider.25  

Ein Vergleich mit anderen Heizungsanlagen zeigt, dass die Fernwärme grundsätzlich 

die klimafreundlichste Wärmebereitstellung aus fossilen Energieträgern ermöglicht (vgl. 

Tabelle 2-2). Die THG-Emissionsfaktoren sinken weiter, je mehr erneuerbare Rohstoffe 

zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden  

Tabelle 2-2: THG-Emissionsfaktoren für verschiedene Heizungsanlagen 

Heizungsanlage 
CO2-Emissionen 

in g pro kWh 

Erdwärme-Wärmepumpe 
JAZ 3.4 (Fußbodenheizung) beziehungsweise 3.1 (Radiator) 
mit Ökostrom 

12 bzw. 13 

Grundwasser-Wärmepumpe 
JAZ 3.0 (Fußbodenheizung) beziehungsweise 2.7 (Radiator) 
mit Ökostrom 

13 bzw. 15 

Luft-Wärmepumpe 
JAZ 2.8 (Fußbodenheizung) beziehungsweise 2.5 (Radiator) 
mit Ökostrom 

14 bzw. 16 

Elektroheizung mit Ökostrom 40 

Solaranlage zur Unterstützung der Gasheizung oder Ölheizung 50 

Pelletofen 60 

Erdwärme-Wärmepumpe 
JAZ 3.4 (Fußbodenheizung) beziehungsweise 3.1 (Radiator) 
mit Strommix 

177 bzw. 193 

Grundwasser-Wärmepumpe 
JAZ 3.0 (Fußbodenheizung) beziehungsweise 2.7 (Radiator) 
mit Strommix 

200 bzw. 222 

Luft-Wärmepumpe 
JAZ 2.8 (Fußbodenheizung) beziehungsweise 2.5 (Radiator) 
mit Strommix 

214 bzw. 240 

Brennwertgasheizung 260 

Ölheizung 290 

Elektroheizung mit Strommix 600 

Kohleofen 660 

Quelle: Herminghaus (o.D.) 

Ein Zuwachs an erneuerbaren Energien bei der Fernwärmeerzeugung wird durchaus 

erwartet. So gehen etwa EWI/prognos/GWS (2011) davon aus, dass der Anteil der Er-

                                                
 24 UBA (2008) 
 25 Die Methode “eta“ stellt dabei auf die Wirkungsgrade der Anlagen ab, die Methode „THG“ auf die 

THG-Emissionsfaktoren der kompletten Lebenswege. Genauere Ausführungen dazu siehe UBA 
(2008). 
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neuerbaren an der Fernwärme von 9,93% in 2008 auf über 36% im Jahr 2030 ansteigt 

(vgl. Abbildung 2-4). Somit kann die Fernwärme einen Beitrag zur Erreichung der Kli-

maziele leisten. 

Abbildung 2-4:  Fernwärmeverbrauch bis 2030: Anteil Erneuerbarer Energien  

 

 

Quelle: WIK auf Basis von prognos/EWI/GWS (2011). 

Wie zu erkennen ist, nimmt zwar der Anteil der Erneuerbaren Energien zu, die ver-

brauchte Fernwärme insgesamt jedoch ab. Dies kann auf den Rückgang der Wärme-

nachfrage im Allgemeinen zurückgeführt werden. Durch eine bessere Dämmung und 

somit steigende Energieeffizienz sinkt der Wärmebedarf insgesamt, insbesondere aber 

im Bereich der Haushalte.26 In anderen Szenarien (z.B. EU-Kommission, 2010) wird 

aber durchaus ein steigender Anteil der Fernwärme am Gesamtendenergieverbrauch 

erwartet. Somit lässt sich eine eindeutige Aussage über die zukünftige Rolle der Fern-

wärme(anteile) nur schwerlich treffen. 

Unbestritten ist, dass der Wärmemarkt einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leis-

ten kann, da er einen bedeutenden Anteil am Endenergieverbrauch einnimmt. So be-

trug der Anteil von Wärme und Kälte am gesamten Endenergieverbrauch im Jahr 2009 

mehr als 53%.27 

Einen zusätzlichen Schub dürfte die Fernwärme durch das Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz (EE-WärmeG) erhalten. Dieses verfolgt das Ziel, den Anteil Erneuerbarer 

Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Pro-

zent zu erhöhen. Derzeit besteht für alle Eigentümer von neu errichteten Gebäuden 

(Wohn- und Nichtwohngebäude) mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m², die unter 

                                                
 26 Vgl. Barkholz et al. (2012). 
 27 Buttermann und Baten (2011). 
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Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, eine Pflicht für den Einsatz bestimm-

ter Anteile erneuerbarer Energien (Nutzungspflicht). Ausnahmen bestehen dabei z.B. 

für Kirchen, Gewächshäuser oder nur provisorisch aufgebaute Gebäude (§ 4 EEWär-

meG). Für Gebäude im Eigentum der öffentlichen Hand gilt die Nutzungspflicht auch für 

bereits bestehende Gebäude bei grundlegenden Renovierungen (Vorbildfunktion). Ab-

bildung 2-5 stellt die gesetzlichen Anforderungen im Überblick dar. 

Abbildung 2-5: Derzeitige Gesetzeslage nach EEWärmeG 

 

 

 

Quelle: WIK. 

Neben dem Einbau erneuerbarer Wärmeträger kann den Vorschriften des EEWärmeG 

auch durch den Einsatz von Fernwärme/-kälte entsprochen werden. Falls Fernwärme/-

kälte aus EE stammt, gelten dabei die Quoten der jeweils eingesetzten Erneuerbaren 

Energie nach EE-WärmeG. 28 Ansonsten gilt, dass Verpflichtete den Wärme- und Käl-

teenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent entweder aus Anlagen zur Nutzung von Ab-

wärme oder aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) beziehen müssen.29 

Seit Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2008 ist die Anzahl der Fernwärmeanschlüsse 

bei den Wohngebäuden wieder angestiegen, nachdem sie zuvor seit dem Jahr 2000 

rückläufig war.30 Tabelle 2-3 zeigt die jüngste Entwicklung im Bereich neu errichteter 

Gebäude insgesamt, die durch einen Fernwärmeanschluss die Anforderungen des EE-

WärmeG erfüllen. 

                                                
 28 Vgl. § 5 EEWärmeG. 
 29 Vgl. § 7 EEWärmeG. 
 30 BMU (2012). 
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Tabelle 2-3: Fernwärmeanteile nach EEWärmeG an Neubauten  

 2009 2010 2011 

Gesamtzahl der fertiggestellten, beheizten Neubauten 95.245 95.775 108.592 

Anschluss an Nah-/Fernwärme 5.613 5.657 7.289 

Anteil Fernwärme an Neubauten 5,9% 5,9% 6,7% 

Quelle: WIK auf Basis BMU (2012). 

Im Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum EEWärmeG (EEWärmeG-

Erfahrungsbericht) werden verschiedene Punkte vorgeschlagen, die Nutzungspflicht 

weiter auszubauen.31 Ein sehr weitgehender Ansatz wäre dabei die Ausdehnung des 

EEWärmeG auf bestehende nicht-öffentliche Gebäude. Ein solches Vorgehen erforder-

te allerdings eine sorgsame Herangehensweise, damit es nicht zu wirtschaftlichen und 

sozialen Verwerfungen kommt. 

Neben der Wahlpflicht des Einbaus eines Fernwärmeanschlusses im oben beschriebe-

nen Sinne kann auch eine direkte Anschlusspflicht für Fernwärme erlassen werden. In § 

16 EEWärmeG (Anschluss- und Benutzungszwang) heißt es dazu: „Die Gemeinden 

und Gemeindeverbände können von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur 

Begründung eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen 

Fernwärme- oder Fernkälteversorgung ermächtigt, auch zum Zwecke des Klima- und 

Ressourcenschutzes Gebrauch machen.“ 

  

                                                
 31 Ebenda. 
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3 Regulierungsbedürftigkeit der Fernwärmenetze 

Die Regulierung bestimmter Sektoren oder Märkte ist grundsätzlich stets dann ange-

zeigt, wenn die Marktkräfte ein aus wohlfahrtstheoretischer Sicht suboptimales Ergeb-

nis erzielen und damit gerechnet werden kann, dass diese Situation durch einen Regu-

lierungseingriff verbessert werden kann. Eine solche Situation liegt z.B. dann vor, wenn 

es aufgrund von Unteilbarkeiten zu einem natürlichen Monopol kommt. In einem sol-

chen Fall können Wohlfahrtsverluste entstehen, da vom maximal möglichen sozialen 

Überschuss, der im Fall der vollkommenen Konkurrenz erzielt wird, abgewichen wird.32 

Eine Regulierung ist insbesondere dann angezeigt, wenn das natürliche Monopol nicht 

bestreitbar ist. Im Folgenden wird daher zunächst analysiert, ob es sich bei den Fern-

wärmenetzen um natürliche Monopole handelt und ob diese bestreitbar sind. 

3.1 Natürliche Monopole im Fernwärmebereich 

Natürliche Monopole entstehen durch Subadditivität der Kosten zur Herstellung eines 

bestimmten Produkts oder einer bestimmten Leistung. Das bedeutet, dass die Produk-

tionskosten für ein einzelnes Unternehmen geringer sind als für zwei oder mehrere Un-

ternehmen. Subadditivität geht des Öfteren mit steigenden Skalenerträgen und sinken-

den Durchschnittskosten einher, da dies (im Einproduktfall) keine notwendigen aber 

hinreichende Bedingungen für Subadditivität sind.33 Das bedeutet, dass es auch dann 

zu Subadditivität (und somit zum Vorhandensein eines natürlichen Monopols) kommen 

kann, wenn die Durchschnittskosten z.B. ab einer gewissen Menge wieder ansteigen. 

Ob dadurch ein natürliches Monopol entsteht, wird durch die tatsächlich auftretenden 

Größenvorteile und die Form bzw. Lage der Nachfragekurve determiniert.34 Steigen 

etwa die Durchschnittskosten ab einer gewissen Ausbringungsmenge wieder an und ist 

die Nachfrage hinreichend groß, so kann der Fall eintreten, dass zwei oder mehr Unter-

nehmen das Produkt bzw. die Leistung kostengünstiger bereitstellen können als ein 

einzelnes Unternehmen. Ein solcher Fall ist in Abbildung 3-1 dargestellt. Zwei Unter-

nehmen können in diesem Fall die Menge x2 (2 x x1) günstiger anbieten als ein Anbieter 

alleine. 

                                                
 32 Samuelson und Nordhaus (1992). 
 33 Baumol, Panzar und Willig(1982) sowie Fritsch, Wein und Ewers (1999). 
 34 Fritsch, Wein und Ewers (1999). 
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Abbildung 3-1: Kostensituation im natürlichen Monopol (I) 

 

 

 

Quelle: WIK auf Basis Fritsch, Wein und Ewers (1999). 

Im Bereich der Fernwärme kann durchaus von einer Subadditivität der Kosten im ge-

samten relevanten Bereich ausgegangen werden. Zum einen scheinen die durch-

schnittlichen Erlöse mit der Netzlänge zu fallen.35 Daher ist die Vermutung nahelie-

gend, dass auch die Durchschnittskosten mit der Netzlänge abnehmen. Eine subadditi-

ve Kostenstruktur ergibt sich im Fernwärmesektor aus hohen Fixkosten, die das Verle-

gen der Leitungsnetze mit sich bringt. Auf der anderen Seite existieren relativ geringe 

variable Kosten, so dass die Durchschnittskosten im Bereich der relevanten Nachfrage 

sinken.36 Eine Versorgung mit Fernwärme erfordert weiterhin eine gewisse Mindest-

wärmeanschlussdichte.37 Dies lässt vermuten, dass sich die relevante Nachfrage eher 

im Bereich sinkender bzw. zumindest nicht stark ansteigender Durchschnittskosten be-

findet (N1 in Abbildung 3-1). handelt.  

Die Fernwärmenetze können somit als natürliche Monopole bezeichnet werden.38  

3.2 Bestreitbarkeit 

Eine Regulierung der natürlichen Monopole ist allerdings erst dann indiziert, wenn die 

Monopole nicht bestreitbar sind, d.h. Marktschranken vorhanden sind, die den Zutritt 

mindestens eines weiteren Anbieters verhindern. Das auf Baumol, Panzar und Willig39 

zurückgehende Konzept der bestreitbaren Märkte („contestable markets“) besagt, dass 

ein Markt dann bestreitbar ist, wenn der Eintritt in diesen Markt frei und der Austritt ab-

                                                
 35 BKartA (2012). 
 36 Varian (1996). 
 37 Erdmann und Zweifel (2008). 
 38 Zu diesem Ergebnis kommen beispielsweise auch Lukosevicius und Werring (2011). 
 39 Baumol, Panzar und Willig (1982). 
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solut kostenlos ist.40 Freier Markteintritt bedeutet dabei, dass dem potenziellen 

Markteintrittsunternehmen keine Nachteile bezüglich der Produktionstechnologie oder 

der wahrgenommenen Produktqualität im Vergleich zum etablierten Unternehmen (dem 

Monopolisten) entstehen. Kostenloser Marktaustritt bedeutet, dass das Unternehmen 

den Markt ohne Hindernisse verlassen kann, insbesondere, dass es alle beim Marktein-

tritt entstandenen Kosten durch die Erzielung von Verkaufserlösen für die verwendeten 

Assets decken kann.41 Es dürfen ihm also keine „sunk costs“ entstehen. Die Höhe der 

Marktzutrittsschranke variiert somit mit der Höhe der irreversiblen Kosten. 

Im Bereich der Fernwärme entstehen zunächst Investitionskosten zum Aufbau der Net-

ze. Diese fallen je nach Struktur der örtlichen Verhältnisse unterschiedlich aus, so dass 

kein pauschaler Kostenkennwert genannt werden kann.42 Die Kosten sind allerdings, 

etwa im Vergleich zu Gasnetzen, relativ hoch.43 Entscheidend für die Frage der Be-

streitbarkeit ist aber in erster Linie nicht die absolute Höhe der Kosten, sondern die 

Frage des freien Marktaustritts. Fernwärmenetze unterscheiden sich sehr oft hinsicht-

lich ihrer Struktur und Größe. Daher können Investitionen in Fernwärmeleitungen als 

spezifisch angesehen werden. Würde also ein Konkurrent ein zweites Fernwärmenetz 

aufbauen, so könnte er bei Marktaustritt die entstanden Kosten nur schwerlich über 

Verkaufserlöse wieder einnehmen. Die gilt nicht nur für die Leitungen an sich sondern 

auch für Arbeits- und Managementkosten. 

Bei den Fernwärmenetzen handelt es sich somit um nicht bestreitbare natürliche Mono-

pole. Diese Einschätzung wird auch in der Literatur vertreten.44 Daher besteht grund-

sätzlich eine Regulierungsbedürftigkeit. Ziel der Regulierung ist es dabei, Ausbeutung, 

Diskriminierung und dynamische Ineffizienz durch geeignete Instrumente zu verhindern. 

Der Netzbetreiber soll dabei die Möglichkeit erhalten, dass sich sein eingesetztes Kapi-

tal adäquat verzinst. Es kann davon ausgegangen werden, dass er nur dann in Ausbau 

und Instandhaltung der Netze investiert, wenn sich Investitionen amortisieren. 

  

                                                
 40 Baumol (1982). 
 41 Ebenda. 
 42 Wolff und Jagnow (2011). 
 43 Säcker und Wolf (2011). 
 44 Vgl. z.B. Kruse (1989) und BKartA (1997). 
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4 Implikationen für die Regulierung 

Die Regulierung kann grundsätzlich in zwei Aspekte unterschieden werden. Zunächst 

kann sich die Regulierung auf den physischen Netzzugang beziehen. Zum andern kön-

nen die für die Netznutzung erhobenen Preise Gegenstand der Regulierung sein. 

4.1 Regulierung des Netzzugangs 

Eine Fernwärmeleitung kann zunächst als „wesentliche Einrichtung“ („essential facility“) 

betrachtet werden. Das bedeutet, dass sie zur Herstellung und Lieferung des Produkts, 

in diesem Falle der Wärme, unabdingbar ist und die Errichtung dieser Einrichtung nicht 

einfach duplizierbar ist.45 Das bedeutet auch, dass anderen Unternehmen der Zugang 

zu dieser Einrichtung gegen ein angemessenes Entgelt gewährt werden sollte, falls sie 

es zur Herstellung bzw. Lieferung ihres Produkts benötigen. Dabei muss die Verweige-

rung bzw. Erschwerung des Zugangs missbräuchlich sein, d.h. sie darf nicht durch ob-

jektive Gründe wie etwa die „Sicherung der Funktionsfähigkeit der Einrichtung, Gefah-

renabwehr, Betriebssicherheit oder die begrenzte Kapazität“46 gerechtfertigt sein. 

Im Bereich der Strom- und Gasnetze ist dieser Sachverhalt sektorspezifisch im Ener-

giewirtschaftsgesetz (§ 21) bzw. den zugehörigen Verordnungen (Strom- bzw. Gas-

netzzugangsverordnung) geregelt. Im Bereich der Fernwärme existiert eine solche Re-

gelung derzeit nicht. Hier sind die allgemeinen Vorschriften des GWB, § 19(4) S.4 an-

zuwenden. Allerdings stellt sich die Frage, inwiefern eine solche Regulierung relevant 

ist. Technisch ist der Zugang Dritter zu den Fernwärmenetzen durchaus möglich. In der 

Praxis ist ein konkretes Zugangsbegehren bisher allerdings nicht bekannt.  

Aufmerksamkeit erregte die Beschwerde der Verbraucherzentrale Hamburg beim Bun-

deskartellamt (BKartA) gegen die Vattenfall Europe Wärme AG im Jahr 2011. Der Vor-

wurf lautete auf missbräuchliches Verhalten bezüglich überhöhter Preise (siehe dazu 

Abschnitt 4.2) und „Behinderung des Wettbewerbs bei der Auswahl von Wärmelieferan-

ten“.47 Das BKartA hat dazu klargestellt: „Jedes wärmeerzeugende Unternehmen im 

Netzbereich hat gegenüber Vattenfall Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zum 

Fernwärmenetz und Durchleitung der erzeugten Wärme an Abnehmer auf dem nachge-

lagerten Fernwärme-Vertriebsmarkt (gegen angemessenes Entgelt)“.48 

Diese Feststellung hat allerdings nicht dazu geführt, dass dritte Unternehmen Zugang 

zum Hamburger oder anderen Fernwärmenetzen eingefordert haben. Entsprechende 

Aktivitäten wurden allenfalls angedeutet.49 Falls Zugangsbegehren tatsächlich auftreten 

sollten, ist eine entsprechende sektorspezifische Regulierung in diesem Bereich mög-

licherweise von Relevanz, um von aufwändigen Einzelfallentscheidungen zu einer all-

gemeine gültigen Regelung zu gelangen. Dies zeichnet sich derzeit allerdings nicht ab. 

                                                
 45 Zum Begriff der „essential facility“ vgl. Gautier und Mitra (2003) sowie BKartA (1997). 
 46 BKartA (1997). 
 47 Verbraucherzentrale Hamburg (2012). 
 48 BKartA (2011). 
 49 So z.B. die Unternehmen Dalkia oder Lichtblick, vgl. energate (2012). 



16 Diskussionsbeitrag Nr. 381  

Auch wäre eine solche Regulierung mit den oben angedeuteten Fragen objektiver 

Gründe für die Verweigerung eines Zugangs in Einklang zu bringen. Dabei sind viele 

Fragen noch ungelöst, etwa technische Restriktionen beim Netzbetrieb oder der Netz-

kapazität.50 

4.2 Preisregulierung 

Eine Regulierung des Preises bezieht sich zunächst auf den monopolistischen Netzbe-

reich, also das Netzentgelt. Ist dies nicht möglich bzw. mit Problemen verbunden so 

kann über eine Regulierung des Endkundenpreises nachgedacht werden. 

4.2.1 Regulierung des Netzentgelts 

Nicht bestreitbare natürliche Monopole zeichnen sich bei fallenden Durchschnittskosten 

dadurch aus, dass der Schnittpunkt der Durchschnittskostenkurve mit der Nachfrage 

unterhalb des Schnittpunktes der Grenzkostenkurve mit der Nachfrage liegt (vgl. Abbil-

dung 4-1). 

Abbildung 4-1: Kostensituation im natürlichen Monopol (II) 

 

 

 

Quelle: WIK auf Basis Fritsch, Wein und Ewers (1999). 

Dem Monopolisten ist es also nicht möglich einen aus wohlfahrtstheoretischer Sicht 

optimalen Preis zu Grenzkosten (pGK) kostendeckend anzubieten. Dies ist erst beim 

Preis pDK möglich. Verhält sich der Monopolist allerdings gewinnmaximierend so wird er 

zum Preis pC (Cournot-Preis) anbieten und damit einen aus Wohlfahrtsgesichtspunkten 

zu hohen Preis und eine zu geringe Menge (XC) anbieten. Ziel der Regulierung ist es 
                                                
 50 Siehe zu dieser Diskussion BKartA (2012), S. 92 ff. 

C

GE

XGK

GK

DK

XDKXC

pDK

pGK

pC

p, GK

X

PAF

D

F

A

E

B

PAF Preisabsatzfunktion

DK Durchschnittskosten

GK Grenzkosten

GE Grenzerlös

p Preis

X Menge

C

GE

XGK

GK

DK

XDKXC

pDK

pGK

pC

p, GK

X

PAF

D

F

A

E

B

PAF Preisabsatzfunktion

DK Durchschnittskosten

GK Grenzkosten

GE Grenzerlös

p Preis

X Menge



  Regulierungsbedürftigkeit des Fernwärmesektors  17 

daher, den wohlfahrtsoptimalen Preis festzusetzen, unter der Nebenbedingung, dass 

der Monopolist keinen Verlust erleidet. Dieser Preis liegt bei pDK. Da die Preis = Grenz-

kostenregel verletzt wird, entsteht nur eine second best-Lösung. 

Die Preisregulierung im natürlichen Monopol dient also zunächst dem Schutz des Ver-

brauchers vor der direkten Ausbeutung durch den Monopolisten. Der Monopolist könnte 

seine (überhöhten) Gewinne auch dafür einsetzen, um andere Stufen in der Wertschöp-

fungsstufe bzw. andere Geschäftsfelder zu subventionieren. Dadurch können Wettbe-

werber aus dem jeweiligen Markt gedrängt werden, so dass sich für den Konsumenten 

langfristig wiederum eine wohlfahrtstheoretisch suboptimale Situation einstellt.51  

Für die Fernwärme ergeben sich an dieser Stelle zwei Besonderheiten. Zum einen 

handelt es sich bei den heutigen Fernwärmenetzen zumeist um geschlossene Systeme 

von der Erzeugung über die Netze bis zum Verbraucher. Zum anderen wird häufig an-

geführt, dass eine Regulierung der Fernwärmepreise nicht notwendig sei, da die Fern-

wärme im Wettbewerb mit anderen Wärmeträgern stünde.52 Auf den ersten Aspekt wird 

im Folgenden eingegangen, auf den zweiten in Abschnitt 4.2.2. Obwohl ein Netzzugang 

für Dritte technisch möglich wäre, wäre es in der Praxis doch mit gewissen Schwierig-

keiten verbunden, die Kosten (und somit die Preise) für die Wärmedurchleitung zu er-

mitteln. So wirkt sich eine Einspeisung durch Dritte nicht nur auf die Netze, sondern 

auch auf die Erzeugung des Netzbetreibers aus. Insbesondere wenn die Fernwärme 

des Netzbetreibers durch KWK erzeugt wird, sind entsprechende Rückkoppelungen auf 

dessen Stromerzeugung zu erwarten. Bereits an dieser Stelle stellte sich die Frage, wie 

mit diesen Kosten umgegangen werden sollte. Wären sie eher dem Netzbereich zuzu-

rechnen und müssten somit von allen Fernwärmekunden getragen werden oder wären 

sie dem Erzeugungsbereich zuzuordnen? 

Abgesehen von solchen zu erwartenden Fragestellungen dürfte es für die Fernwärme-

netzbetreiber selbst derzeit nicht profan sein, die genauen Kosten für ihr Netz bzw. den 

laufenden Betrieb klar abzugrenzen und zu beziffern. Insofern würde eine Netzentgelt-

regulierung zunächst einmal administrativen Aufwand und Kosten verursachen. Aller-

dings könnte als erster Schritt zumindest ein buchhalterisches Unbundling eingeführt 

werden. Dies würde für eine höhere Transparenz der Fernwärmepreise sorgen. Die 

Erfahrung aus den Strom- und Gasmärkten zeigt, dass dies durchaus möglich ist. 

Sollten die beschriebenen Probleme gelöst werden können, könnte sich eine weitere 

Schwierigkeit ergeben. Eine Regulierung der Netzentgelte könnte zur Folge haben, 

dass die Fernwärmenetzbetreiber eigentlich dem Netz zuzurechnende Kosten in die 

Bereiche Vertrieb oder Erzeugung verlagern. Da dort (noch) kein Wettbewerb herrscht, 

würde sich für den Endkunden keine Entlastung ergeben, da die Kosten dennoch in den 

Fernwärmepreis eingingen. Dieser Effekt wird in der Literatur auch als Wasserbetteffekt 

                                                
 51 Höpner (2006). 
 52 Vgl. beispielsweise Büdenbender (2011). 
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bezeichnet.53 In der Praxis wird dieser beispielsweise dann auftreten, wenn die Nach-

frage nach dem unregulierten Gut vom Preis des regulierten Guts abhängt (falls die 

Güter Komplementär- oder Substitutionsgüter sind).54 

Der Vertrieb und der Netzbetrieb können im Bereich der Fernwärme (wie in allen lei-

tungsgebundenen Infrastrukturen) als komplementäre Güter aufgefasst werden. Im Fal-

le ohne Unbundling sorgt eine (durch Regulierung ausgelöste) Reduzierung des 

Netzentgelts für einen Anstieg des Vertriebspreises.55 Für den Endkunden ergäbe sich 

somit insgesamt keine Entlastung, falls die Differenz des regulierten zum unregulierten 

Preis im Netzbereich in derselben Höhe in den Vertriebs- oder Erzeugungspreis einflie-

ßen würde. Ein oben bereits erwähntes buchhalterisches (und von der Regulierungsbe-

hörde überwachtes) Unbundling könnte den Wasserbetteffekt möglicherweise zumin-

dest etwas abmildern, da eine Kostenverschiebung besser nachzuvollziehen wäre. 

Geht man einen Schritt weiter und nimmt an, dass ein Unternehmen zwei Güter anbie-

tet, die gegenseitig substituierbar sind (z.B. Wärmeerzeugung durch Gas oder Fern-

wärme) so würde eine regulierungsbedingte Preissenkung des einen Gutes (Fernwär-

me) die Nachfrage nach dem anderen Gut (Gas) sinken lassen. Ein gewinnmaximie-

rendes Unternehmen würde dem mit einer Preissenkung für das unregulierte Gut be-

gegnen.56 Ein Wasserbetteffekt würde dann nicht mehr auftreten. Voraussetzung dafür 

wäre aber ein Monopol sowohl auf dem gesamten Fernwärme- als auch auf dem Gas-

markt. Letzteres ist in Deutschland nach der Liberalisierung der Gasmärkte nicht mehr 

der Fall. Ein (natürliches) Monopol existiert hier nur im Netzbereich. Ein preisdämpfen-

der Effekt auf die Fernwärme durch die Regulierung der Gasnetzentgelte für einen An-

bieter beider Produkte beschränkt sich also auf den Anteil des Netzentgeltes am ge-

samten Gaspreis.  

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass eine Netzentgeltregulie-

rung für die Fernwärme bei der derzeitigen Sektorstruktur aus ökonomischer Sicht zwar 

angezeigt ist, aber gleichzeitig problematisch erscheint. Zum einen scheint der admi-

nistrative Aufwand zur Abgrenzung und Ermittlung der entstehenden Kosten nicht im 

Verhältnis zum zu erwartenden Nutzen zu stehen, da konkrete Zugangsbegehren zu 

den Fernwärmenetzen fehlen. Zum anderen würde eine netzspezifische Regulierung 

sehr wahrscheinlich einen Wasserbetteffekt hervorrufen und somit keinen Effekt für die 

Verbraucher erzielen. 

Als Alternative zu einer Regulierung des Netzentgelts könnte über eine Regulierung des 

gesamten Fernwärmepreises d.h. des Endpreises für Fernwärmekunden nachgedacht 

werden. Damit würde der oben beschriebene Wasserbetteffekt vermieden. Dies wäre 

allerdings nur dann eine Option, falls um das Produkt „Wärme“ kein Wettbewerb exis-

tiert.  

                                                
 53 Schiff (2008). 
 54 Ebenda. 
 55 Ebenda. 
 56 Ebenda. 
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4.2.2 Die Frage nach dem relevanten Markt 

Die Frage, auf welchem Markt der Fernwärmekunde sich bewegt, wurde in den letzten 

Jahren kontrovers diskutiert und durch verschiedene Gerichtsurteile begleitet.57 Weit-

gehend unstrittig ist dabei die Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes. Da Fern-

wärmenetze in der Regel nicht verbunden sind, ergibt sich eine klare Abgrenzung nach 

dem durch das jeweilige Fernwärmenetz erschlossene Gebiet.58 

Die Frage nach dem sachlich relevanten Merkt stellt sich dagegen differenzierter dar. 

Grundsätzlich existieren zwei Anschauungen. Die erste sieht den gesamten Wärme-

markt als grundsätzlich relevanten Markt an. Die zweite betrachtet den Markt quasi 

zweigeteilt. Zum einen wird die Situation bewertet, in der sich der Kunde für ein Hei-

zungssystem entscheidet. Zum anderen tritt nach dieser Auffassung nach der Ent-

scheidung des Kunden für ein bestimmtes Heizungssystem eine neue Situation (und 

somit eine neue Bewertung des sachlich relevanten Marktes) ein. 

Die Beantwortung der Frage spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Regulierungs-

bedürftigkeit des Fernwärmesektors. Wird die Fernwärme einem einheitlichen Wärme-

markt zugerechnet und steht sie somit in ständiger Konkurrenz zu anderen Wärmeträ-

gern (Gas, Öl, erneuerbare Energien) so dürfte eine marktbeherrschende Stellung des 

Fernwärmelieferanten nur schwerlich abzuleiten sein. Folgt man dagegen der zweiten 

Position, so ergibt sich für den Fernwärmelieferanten eine gewisse Marktmacht, die die 

Gefahr des Missbrauchs birgt. 

Der BGH (und somit auch das BKartA, das sich an der Rechtsprechung orientieren 

muss) sind Vertreter der zweiten Richtung. Die erste Auffassung vertritt z.B. Büdenben-

der (2011). Für beide Positionen gibt es Argumente, die im Folgenden dargestellt wer-

den.  

Von einem einheitlichen Wärmemarkt kann nach Ansicht der Befürworter der Theorie 

eines einheitlichen Wärmemarktes gesprochen werden, da dem Kunden der Wechsel in 

ein anders Heizungssystem zunächst grundsätzlich offen stünde. Auch nach der Ent-

scheidung für ein bestimmtes System gebe es kein Diskriminierungspotenzial, da der 

Kunde grundsätzlich immer wechseln könne und es auch keine Differenzierung zwi-

schen den Preisen für Alt- und Neukunden gäbe. Insofern profitiere der Altkunde vom 

Wettbewerb um den Anschluss auch noch nach seiner einmal getroffenen Entschei-

dung. Der Fernwärmelieferant sei weiterhin an einer angemessenen Behandlung der 

Bestandskunden interessiert, da dieser alternative Versorgungsmöglichkeiten prüfe und 

im Zuge dynamischer werdender Energiemärkte keine dauerhafte Bindung an den Lie-

feranten mehr eingehe.59 

                                                
 57 Siehe dazu z.B. Säcker u. Wolf (2011) und Büdenbender (2011). 
 58  BKartA (2012) und Büdenbender (2011). 
 59 Büdenbender (2011). 
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Ein weiteres Argument gründet sich auf die Existenz von Contracting-Unternehmen. 

Diese könnten, sofern sie nicht konzernverbunden sind, eine wettbewerbliche Alternati-

ve zum angestammten Fernwärmelieferant sein.60  Selbst wenn also kein einheitlicher 

Wärmemarkt existierte, sei auf dem Fernwärmemarkt eine Konkurrenzsituation zu be-

rücksichtigen, die Druck auf den jeweiligen Fernwärmeversorger ausübe. Dabei wird in 

erster Linie auf das Energieliefer-Contracting abgestellt, bei dem das Contracting-

Unternehmen „Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Instandhaltung sowie zumeist 

auch den Brennstoffbezug“61 einer Erzeugungsanlage übernimmt. Das Geschäftsmo-

dell finanziert sich dann durch langfristige Verträge mit den Wärmekunden (10-15 Jah-

re).62 

Die Einschätzung, dass es sich beim Fernwärmemarkt um einen Markt handelt, der 

abhängig von der Situation beurteilt werde muss, in der sich der Kunde befindet, grün-

det sich zunächst auf die Feststellung, dass sich der Kunde bei der Neuerrichtung eines 

Hauses oder dem Ende des technischen Lebensalters einer Heizungsanlage zwischen 

mehreren Heizungssystemen frei entscheiden kann (eine Ausnahme bildet der oben 

beschriebene Anschluss- und Benutzungszwang), danach aber gefangen und somit 

dem Preissetzungsspielraum des Lieferanten ausgesetzt ist, da es keine alternativen 

Angebote von anderen Vertriebsunternehmen gibt wie etwa im Gasmarkt.63 Dies be-

gründet sich hauptsächlich darin, dass der Kunde kurz nach einer Investitionsentschei-

dung nicht mehr kostenlos in ein anderes System wechseln kann. Er ist dann zunächst 

für eine gewisse Zeit an diese Investition gebunden64 und zwar so lange, bis sich eine 

Neuinvestition bezogen auf alle bestehenden und zukünftigen Kosten als günstiger er-

weist, als die Beibehaltung des alten Heizungssystems. Dies ist insbesondere dann der 

Fall, wenn sich der Umstieg auf eine andere Heizungsart vor der erwarteten Nutzungs-

dauer des neuen Heizungssystems amortisiert. Hier spielen Erwartungen über die zu-

künftige Brennstoffentwicklung des bestehenden und des neuen Heizungssystems so-

wie der persönliche kalkulatorische Zinssatz eine wichtige Rolle. Je stärker die Preis-

entwicklung auseinanderdriftet (d.h. der Preis des Brennstoffs des neuen Heizungssys-

tems unter dem des alten liegt) und dies für den Endkunden umso sicherer erscheint 

und je niedriger der persönliche kalkulatorische Zinssatz ist, desto früher wird sich ein 

Kunde für ein anderes Heizungssystem entscheiden.65 

Allerdings erscheint es unrealistisch, dass sich die Brennstoffentwicklung so weit ausei-

nander entwickelt, dass dadurch die Investitionskosten des zuerst eingebauten Hei-

zungssystems (bzw. zusätzlich die Darlehnskosten bei kreditfinanzierten Anlagen) refi-

nanziert werden können. Dies gilt im Übrigen für alle Heizungsanlagen, ist also kein 

fernwärmespezifisches Charakteristikum. Weiterhin schließt der in der Einleitung cha-

                                                
 60 Ebenda. 
 61 EnergieAgentur.NRW (o.D.). 
 62 Ebenda. 
 63 BKartA (2012). 
 64 Körber und Fricke (2009). 
 65 Siehe dazu http://www.meineheizung.de/ratgeber/amortisationsrechnung. Dort finden sich auch kon-

krete Beispielrechnungen. 
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rakterisierte Anschluss- und Benutzungszwang in vielen Fällen einen Wechsel zu einem 

andern System kategorisch aus. In einem solchen Fall wird im Prinzip per Verordnung 

ein Monopol manifestiert. 

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass bei vermietetem 

Wohnraum der Vermieter derjenige ist, der über den Wärmeanschluss entscheidet. Da 

er die Heizkosten auf die Mieter umlegen kann, besitzt er somit kein direktes Interesse 

an einer Kostenminderung. Das Fernwärmeunternehmen verspürt somit möglicher-

weise keinen Druck zu Kosten- bzw. Preisminderung, da ein solcher nicht aufgebaut 

bzw. artikuliert wird. 

Das Argument der Gleichbehandlung von Alt- und Neukunden hinsichtlich des Fern-

wärmepreises entspricht ebenfalls nicht mehr durchgängig der Realität. Zum einen 

können Fernwärmelieferanten ähnlich wie im Strom- oder Gasmarkt versuchen, Neu-

kunden mit Boni für sich zu gewinnen.66 Zum andern wird inzwischen in den Preistabel-

len einzelner Anbieter sehr wohl zwischen Neu- und Altkunden unterschieden. Abbil-

dung 4-2 zeigt die Preisdifferenz zwischen Alt- und Neukunden für verschiedene Ab-

nahmefälle eines größeren deutschen Stadtwerks. 

                                                
 66 BKartA (2012). 
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Abbildung 4-2: Preisdifferenz Alt- vs. Neukunden eines größeren deutschen 

Stadtwerks 

 

 

Annahme: 1.800 Heizstunden pro Jahr bei Volllast 

 
Quelle: WIK. 

In diesem Beispiel zahlen alle Altkunden mit einem Anschluss größer als 7kW eine hö-

here Jahresrechnung als Neukunden.67 Der Anschlusswert eines Einfamilienhauses 

beginnt bei etwa 5 kW68, ein üblicher Anschlusswert beträgt 15kW.69 In diesem Fall 

dürfte also die Mehrzahl der Altkunden eine höhere Jahresrechnung bezahlen als die 

Neukunden. Für den mittleren Abnahmefall (160 kW, 1.800h/a Ausnutzungsdauer, 288 

MWh Verbrauch)70 ergibt sich für Altkunden eine jährliche Mehrbelastung von 2.227 

Euro. Bei Vertragslaufzeiten von bis zu 10 Jahren bei Erstabschluss und einer Verlän-

gerung von 5 Jahren bei Nicht-Kündigung71 besteht, wie dieses Beispiel zeigt, also er-

hebliches Diskriminierungspotenzial. Da ein Wechsel zu einem anderen Heizungssys-

tem, wie oben gezeigt, mit erheblichen Kosten verbunden ist, können die Kunden nicht 

ausweichen und müssen die höheren Preise in Kauf nehmen. 

                                                
 67 Ein Wechsel der Altkunden in den Tarif für Neukunden wird auf der Homepage des Anbieters ausge-

schlossen. 
 68 Karg (2010). 
 69 Striegl (2010). 
 70 So definiert in AGFW (2012). 
 71 Vgl. § 32(1) AVBFernwärmeV. 
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Im Bereich des Energieliefer-Contracting könnten Contracting-Unternehmen möglich-

erweise Wettbewerber der angestammten Fernwärmelieferanten sein und so einen ein-

heitlichen Wärmemarkt bzw. einen Markt für Fernwärme begründen. Dagegen sprechen 

allerdings die folgenden Argumente: Zunächst ist die Zahl solcher Contracting-

Unternehmen derzeit sehr gering.72 Ein realer Wettbewerbsdruck kann von diesen da-

her nur in Einzelfällen ausgehen. Denkbar ist aber, dass potenzieller Wettbewerb den 

etablierten Fernwärmeanbieter zu einer Preisgestaltung ermutigt, die den Markteintritt 

von Contracting-Unternehmen verhindert. Allerdings gilt dies wiederum nur für den 

Zeitpunkt, zu dem der Kunde eine (Investitions-)Entscheidung über sein Heizungssys-

tem trifft. Weiterhin dürfte es für ein Contracting-Unternehmen schwierig sein, eine hohe 

Kundenanzahl an sich zu binden und so entsprechendes Drohpotenzial aufzubauen. 

Möglicherweise laufen die Fernwärmelieferverträge der Endkunden eines klassischen 

Fernwärmeanbieters nicht alle zum selben Zeitpunkt aus, so dass sie nicht gemeinsam 

zu einem Contractor wechseln können. Das Drohpotenzial bleibt also relativ be-

schränkt. 

Ferner müsste der Contractor die Kunden im Vorfeld überzeugen, technische Umrüst-

maßnahmen in den Häusern vorzunehmen, da nicht anzunehmen ist, dass die durch 

eine neue Anlage erzeugte Wärme problemlos mit der bisherigen Infrastruktur im Haus 

des Kunden korrespondiert.73 Der Contractor ist weiterhin daran interessiert, möglichst 

viele Kunden an sich zu binden, da sich sein Geschäftsmodell sonst nicht rechnen wür-

de. Entschließen sich zum Entscheidungszeitpunkt (über den Bau einer neuen Erzeu-

gungsanlage durch das Contracting-Unternehmen) daher zu wenige Kunden für einen 

Vertrag mit dem Contractor, so wird die Anlage möglicherweise nicht gebaut. Dies be-

deutet für den Kunden (im Vergleich zu den oben diskutierten alternativen Heizungssys-

temen) aber eine zusätzliche Unsicherheit, die für ihn mit Transaktionskosten verbun-

den ist. Bei bestehenden Fernwärmelieferverträgen erscheint das Fernwärme-

Contracting daher als Alternative schwierig umsetzbar. Anders stellt sich die Situation 

womöglich in Neubaugebieten dar, da dort alle Neubewohner zum selben Zeitpunkt 

eine Entscheidung treffen. Insofern könnten sie gemeinschaftlich vom Bau einer Erzeu-

gungsanlage durch einen Contractor profitieren. Es bleibt aber insgesamt festzuhalten, 

dass auch das Contracting nicht zu einem einheitlichen Wärmemarkt beiträgt. 

Ein ökonomisches Instrument, das sich in den letzten Jahren zur Marktabgrenzung 

etabliert hat, ist der sog. hypothetische Monopolistentest (englisch SSNIP-Test: „Small 

but Significant Non-transitory Increase in Price“). Dabei wird beobachtet, was geschieht, 

wenn ein Unternehmen die Preise eines Produkts um 5-10% erhöht. Weichen die Nach-

frager auf Substitute aus, so gehören diese Substitute ebenfalls zum relevanten 

Markt.74 Bei Unternehmen, die bereits Monopolpreise verlangen, kann der Test aller-

dings irreführend sein, da eine Preiserhöhung für sie nicht mehr profitabel ist (sog. „cel-

lephone fallacy“). 

                                                
 72 BKartA (2012). 
 73 Ebenda. 
 74 Amelo und Donath (2009). 
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Björnerstedt und Söderberg (2011) wenden den SNNIP-Test für den schwedischen 

Wärmemarkt an. Sie kommen, unter Berücksichtigung der cellephone fallacy, zu dem 

Ergebnis, dass die Fernwärme einen eigenen, abgegrenzten Markt darstellt. Vergleich-

bare Studien aus anderen Ländern und auch für Deutschland sind nicht bekannt. Aller-

dings gibt die Studie einen ersten Hinweis, dass die Einordnung der Fernwärme als 

eigenständigen Markt (nach der grundsätzlichen Entscheidung des Kunden für ein Hei-

zungssystem) ökonomisch anerkannten Tests standhält. 

Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass aus ökonomischer Sicht 

vieles für die Annahme eines eigenständigen Fernwärmemarktes spricht, wenn sich der 

Kunde für ein Heizungssystem entschieden hat. Neben den hohen Wechselkosten in 

ein anderes Heizungssystem differenzieren die Anbieter zunehmend auch zwischen Alt- 

und Neukunden, so dass Altkunden nicht vom Wettbewerb um die Gewinnung von 

Neukunden profitieren. Auch Contracting-Unternehmen können allenfalls bei multiplen 

Neuanschlüssen eine ernsthafte Alternative sein und ändern somit grundsätzlich nichts 

an der Gefangenheit der Kunden. Schließlich zeigt das Beispiel Schweden, dass die 

Marktabgrenzung auch empirisch nachvollzogen werden kann. 

Somit steht die Fernwärme aus Perspektive der Altkunden in keinem wirksamen Wett-

bewerb zu alternativen Wärmeprodukten. Die Alternative wäre somit die oben ange-

dachte Preisregulierung des gesamten Fernwärmepreises, deren Vor- und Nachteile im 

Folgenden diskutiert werden. 

4.2.3 Ansätze zur Regulierung des Gesamtpreises 

Der Gesamtpreis kann auf verschiedene Weise kontrolliert bzw. reguliert werden. Der 

hauptsächliche Unterschied liegt im Zeitpunkt der Kontrolle. Dies kann zum einen erfol-

gen, bevor der Preis am Markt wirksam wird (Ex-Ante) oder es findet eine nachträgliche 

Missbrauchskontrolle statt (Ex-Post). Das wichtigste Ziel beider Ansätze ist der Schutz 

des Verbrauchers vor überhöhten Preisen. 

4.2.3.1 Ex-Ante-Regulierung 

Auch die Ex-Ante-Preisregulierung oder Endkundenpreiskontrolle im Energiebereich 

wird zumeist mit dem Schutz der Verbraucher begründet. Existiert in einzelnen Gebie-

ten nur ein Anbieter, so soll dieser durch die Preiskontrolle von überhöhten Preisforde-

rungen abgehalten werden. Daneben soll aber auch den Energieversorgern die Rück-

erstattung ihrer Kosten ermöglicht sowie eine Erhöhung ihrer produktiver Effizienz er-

reicht werden.75 

Eine ex-ante Regulierung der Endkundenpreise in Deutschland existierte bis zum Jahr 

2007 im Bereich der Strompreise in der Bundestarifordnung Elektrizität (BTOElt). So 

                                                
 75 Arocena, Contín u. Huerta (2002). 
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wurde eine „Preisgenehmigung […] nur erteilt, soweit das Elektrizitätsversorgungsun-

ternehmen nachweist, dass entsprechende Preise in Anbetracht der gesamten Kosten- 

und Erlöslage bei elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung erforderlich 

sind.“76 Auch in vielen anderen europäischen Ländern wurden auch lange nach der 

Liberalisierung der Energiemärkte die Endkundenpreise im Stromsektor reguliert. So 

existierte im Jahr 2009 noch in 19 von 29 Ländern ein Kontrolle der Haushaltskunden-

preise im Stromsektor und in 17 Ländern im Gassektor.77 

Die konkrete Ausgestaltung einer Endkundenpreisregulierung kann dabei sehr unter-

schiedlich ausfallen. Arocena, Contín u. Huerta (2002) zeigen, dass sich, je nach Regu-

lierungsregime, unterschiedliche Verzerrungen bezüglich der Wohlfahrtswirkungen er-

geben können, die zu Gunsten der Konsumenten oder der Produzenten ausfallen kön-

nen. Eine direkte Ex-Ante-Preisregulierung stellt aus ökonomischer Sicht also bereits 

deshalb ein Problem dar, weil sie - hauptsächlich aufgrund von Informationsasymmet-

rien zwischen Unternehmen und Regulierer - grundsätzlich zu Verzerrungen führen 

kann. 

In Bereichen, die vollständig für den Wettbewerb geöffnet sind, wird eine Endkunden-

preiskontrolle eher kritisch gesehen. So heißt es etwa bei der EU-Kommission (2007): 

„Infolge dieser weit verbreiteten Unzulänglichkeiten haben die etablierten Strom- und 

Gasunternehmen ihre marktbeherrschende Stellung auf „ihren“ nationalen Märkten 

weitgehend gewahrt. Dies hat viele Mitgliedstaaten dazu bewogen, eine strikte Kontrolle 

über die den Endverbraucher in Rechnung gestellten Strom- und Gaspreise beizubehal-

ten, wodurch der Wettbewerb leider vielfach ernsthaft eingeschränkt wird. Die Kommis-

sion räumt zwar ein, dass marktbeherrschende Stellungen Regulierungsmaßnahmen 

erfordern und die Verbraucher eventuell vor Preismanipulationen geschützt werden 

müssen, diese allgemeinen Preisobergrenzen behindern allerdings das Funktionieren 

des Energiebinnenmarkts. Außerdem unterbinden sie Preissignale, die deutlich ma-

chen, wo neue Kapazitäten benötigt werden. Damit schrecken sie Investitionen ab, be-

einträchtigen die Versorgungssicherheit und erhöhen die Gefahr künftiger Versor-

gungsengpässe.“ 

Einige dieser Argumente wurden auch gegen die BTOElt ins Feld geführt. Da diese 

nach der Liberalisierung des Strommarktes praktisch nur noch für die Regulierung der 

Vertriebspreise herangezogen wurde, war sie eher ein Hindernis für den Wettbewerb. 

Die staatliche Kontrolle führte dazu, dass Endkunden möglicherweise davon ausgingen, 

dass der Preis (des Grundversorgers) angemessen sei und ignorierten alternative An-

gebote neuer Anbieter.78 Schließlich führte der zunehmende Wettbewerb auf der Ver-

triebsstufe zur Abschaffung. 

                                                
 76 §12 (2) BTOElt (Geltung ab 01.01.1990 bis 30.06.2007). 
 77 EU-Kommission (2011). 
 78 Schwintowski et al. (2006). 
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Anders stellt sich die Situation in Bereichen dar, in denen monopolistische oder hoch 

konzentrierte Strukturen bestehen. Dies gilt etwa für die Untersuchung von Arocena, 

Contín u. Huerta (2002). Sie untersuchten für den Zeitraum 1987 bis 1997 bzw. 1989-

1997 die Wirkungen einer Endpreisregulierung für den Bereich Strom, Gas bzw. Öl in 

Spanien. Als wettbewerbliches Benchmark nutzen sie die Inputpreis- und Produktivi-

tätsentwicklung im verarbeitenden Gewerbe. Es zeigt sich, dass der regulierte Preis 

sowohl für Strom und Gas als auch für Öl z. T. weit über diesem Benchmark lag. Die 

Autoren konstatieren daher, dass die Preisregulierung zwar die Setzung von Monopol-

preisen verhindert hat, zugleich aber Produktivitäts- und Inputpreisänderungen nicht 

(wie im Wettbewerb) vollständig an die Kunden weitergegeben wurden, sondern eine 

Verzerrung zugunsten der Energieversorger bzw. Produzenten stattgefunden hat. 

Bezogen auf die Fernwärme liegt der Gedanke nahe, eine Ex-Ante-Preisregulierung 

einzuführen, da sich hier ebenfalls noch keine wettberwerblichen Strukturen herausge-

bildet haben. Wettbewerb existiert derzeit werde auf der Erzeugungs- noch auf der Ver-

triebsebene. Wie das beschriebene Beispiel für Spanien zeigt, ist eine Endpreiskontrol-

le aber keinesfalls profan und bedeutet nicht automatisch einen besseren Schutz des 

Endkunden, da es für den Regulierer schwierig erscheint den „richtigen“ Preis zu tref-

fen. Bei einem solchen würden die Renten aus der Produktivitätssteigerung etwa 

gleichermaßen an Konsumenten und Produzenten fließen. Hier sollten Kosten und Nut-

zen einer Regulierung also sehr genau abgewogen werden. 

4.2.3.2 Ex-post Regulierung 

Eine Alternative zur Ex-Ante-Regulierung - welche stark ins  Marktgeschehen eingreift - 

kann eine Ex-Post-Regulierung darstellen. Dabei werden die Preise bei begründetem 

Verdacht auf eine Überhöhung nachträglich kontrolliert. 

Im Bereich der Fernwärme existiert(e) eine zur BTOElt vergleichbare Regelung nicht. 

Vielmehr besteht bis heute in § 24 (4) der AVBFernwärmeV eine Bestimmung zu Preis-

änderungsklauseln, die besagt: „Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestaltet 

sein, dass sie sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der 

Fernwärme durch das Unternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem 

Wärmemarkt angemessen berücksichtigen. Sie müssen die maßgeblichen Berech-

nungsfaktoren vollständig und in allgemein verständlicher Form ausweisen. Bei Anwen-

dung der Preisänderungsklauseln ist der prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten 

abdeckenden Preisfaktors an der jeweiligen Preisänderung gesondert auszuweisen.“ 

Eine solche Regelung hat zunächst zur Folge, dass eine Preiskontrolle nur im Einzelfall 

stattfindet, und zwar nur dann, wenn ein betroffener Fernwärmekunde gerichtlich gegen 

eine Preisänderung klagt. Es handelt sich also um eine ex-post Preiskontrolle. Begrün-
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det wurde diese Regelung mit der Annahme, dass Fernwärme in gewissem Maße im 

Wettbewerb mit anderen Energieträgen stünde.79  

Die Regelung bezieht sich also nicht auf die Preise an sich, sondern auf Änderungen 

der Preise. Es findet keine Prüfung der Angemessenheit des Preisniveaus sondern le-

diglich des Preisinkrements statt. Dabei sollen sowohl die Kosten des Fernwärmeunter-

nehmens als auch die Preise anderer Wärmeträger berücksichtigt werden. Dass letzte-

res, wie in Abschnitt 4.2.2 erläutert, nur für den Moment der Entscheidung für ein be-

stimmtes Heizungssystem der Fall ist und keine Auswirkung auf die unmittelbare Preis-

gestaltung für Altkunden hat, ist aus ökonomischer Perspektive ein Schwachpunkt die-

ser Regelung.  

Alternativ bietet sich ein Vergleich der Preise mit anderen Fernwärmeversorgern an. 

Eine solche Untersuchung hat in den Jahren 2009 bis 2012 (für die Jahre 2007 und 

2008) durch das Bundeskartellamt (BKartA) stattgefunden.80 Im Ergebnis konnte „ein 

insgesamt überhöhtes Preisniveau im Fernwärmesektor“ nicht festgestellt werden. „Die 

Ergebnisse vermitteln vielmehr ein sehr differenziertes Bild. Betrachtet man die Erlöse, 

die in den jeweiligen Netzgebieten mit Wärmelieferungen an Privatkunden erzielt wur-

den, so fallen diese sehr unterschiedlich aus.“81 Gegen sieben Anbieter in rund 30 

Wärmeversorgungsgebieten hat das BKartA im Frühjahr 2013 Verfahren wegen des 

Verdachts überhöhter Preise eingeleitet.82 

Das BKartA ist in seiner Untersuchung dabei nach dem sog. Vergleichsmarktkonzept 

vorgegangen, das auf §19 (2) GWB beruht. Danach liegt ein Missbrauch insbesondere 

dann vor, „wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager 

einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen […]  Entgelte oder 

sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei 

wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind 

insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit 

wirksamem Wettbewerb zu berücksichtigen;…“ 

Das BKartA hat andere Fernwärmegebiete als Vergleichsmärkte herangezogen. Wie 

selbst festgestellt wird, fehlt es im Fernwärmesektor allerdings an Märkten mit „wirksa-

mem Wettbewerb“. Geht man von einem insgesamt überhöhten Preisniveau aus, kann 

ein solcher Vergleich also nur solche Unternehmen identifizieren, die im Vergleich dazu 

nochmals höhere Preise verlangen. Da allerdings nicht alle Preisunterschiede auf 

Preismissbrauch beruhen müssen, können zu den festgestellten Preisen bzw. Erlösen 

Zu- und Abschläge erhoben werden, die individuelle Besonderheiten der Unternehmen 

berücksichtigen (etwa in der Topographie oder Abnehmerstruktur). 

                                                
 79 Bundesratsdrucksache 90/80 bzw. Witzel und Topp (1997). 
 80 BKartA (2012). 
 81 Ebenda. 
 82 BKartA (2013). 
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Die Monopolkommission stellt 2002 in ihrem Hauptgutachten in Bezug auf den 

Stromsektor fest: „Aufgrund dieser Probleme ist das Vergleichsmarktkonzept nach Auf-

fassung der Monopolkommission bestenfalls als Ausgangspunkt für die Feststellung 

missbräuchlich überhöhter Netznutzungsentgelte geeignet. Ergänzt werden müsste es 

zumindest um ein kostenorientiertes Benchmarking-Modell, bei dem durch einen Ver-

gleich der von den Unternehmen vorgelegten Kostenaufstellungen mittels statistischer 

Verfahren die exogenen, von den Stromversorgungsunternehmen nicht beeinflussbaren 

Strukturmerkmale identifiziert und ihr Einfluss auf die Kosten eines Netzbetreibers 

quantifiziert werden. Mit einem kostenorientierten Benchmarking lässt sich zumindest 

die relative (Kosten-)Effizienz der verglichenen Unternehmen ermitteln. Informationen 

über eine rationelle Betriebsführung und die Kosten einer effizienten Leistungserstel-

lung sind durch ein solches Verfahren allerdings nicht zu gewinnen. Notwendige Vo-

raussetzung für ein Benchmarking ist, dass das Bundeskartellamt Einsicht in die Kos-

tensituation der Unternehmen erhält.“83 

Diese Sichtweise lässt sich durchaus auch für den Fernwärmesektor rechtfertigen. 

Letztendlich läuft auch die Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen auf eine stärker 

kostenorientierte Kontrolle der Preise hinaus. Je stärker diese ausfällt, bzw. umso mehr  

Unternehmen einbezogen werden84 umso näher befindet sich die Regulierung an einer 

vollständigen Kostenkontrolle. Dann wäre es nur eine Frage der Herangehensweise, ob 

der Schritt zur Ex-Ante-Preisregulierung mit den damit verbundenen Problemen und 

Wirkungen (vgl. Abschnitt 4.2.3.1) getan wird. Ein Zwischenschritt wäre die Aufnahme 

der Fernwärme in § 29 GWB, die allerdings mit den bekannten Abgrenzungen des dort 

verwendeten Kostenbegriffs und möglicherweise gewissen ökonomischen Fehlanreizen 

verbunden wäre.85  

Es lässt sich also zusammenfassen, dass eine Ex-Post-Kontrolle ebenfalls mit gewis-

sen Schwierigkeiten verbunden ist, insbesondere was die Identifikation wettbewerbli-

cher Vergleichsmärkte angeht. Eine stärker auf Kostenbasis beruhende Kontrolle müss-

te über die Regelungen der AVBFernwärmeV hinausgehen, um die Angemessenheit 

des Preisniveaus festzustellen. Je feiner diese Kontrolle allerdings wird, umso mehr 

ergeben sich wiederum die bekannten Probleme der Informationsasymmetrie zwischen 

Regulierer und den Unternehmen sowie entsprechende Kosten-Nutzen-Aspekte. 

  

                                                
 83 Monopolkommission (2002). 
 84 Dies können etwa nur die unter Anwendung des Vergleichsmarktkonzepts „auffälligen“ Unternehmen 

oder alle Fernwärmeversorger sein. 
 85 Vgl. dazu beispielsweise Monopolkommission (2007). 
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5 Internationale Erfahrungen 

Weitere Hinweise zur Regulierungsbedürftigkeit der Fernwärme in Deutschland kann 

ein Blick auf die Situation in anderen Ländern geben. Korhonen (2012) unterscheidet in 

Europa grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Regulierungsregimen: 

 Das Fernwärmeunternehmen setzt die Preise; die Wettbewerbsbehörden be-

obachten überhöhte Gewinne auf Basis des Wettbewerbsrechts (Schweden, 

Finnland, Dänemark, Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich und Großbri-

tannien) 

 Wärmepreise auf Basis alternativer Wärmeformen als Hauptprinzip der Preis-

festlegung (Norwegen und Niederlande) 

 Starke Ex-Ante-Preisregulierung aufbauend auf etablierter Methodik und Ge-

nehmigung durch unabhängigen Regulierer (Estland, Lettland, Litauen, Polen, 

Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Mazedonien) 

 Starke Ex-Ante-Preisregulierung basierend auf Mehrebenen-Genehmigung 

durch Bundes- Länder und Kommunalbehörden (Russland, Rumänien, Weiß-

russland und Ukraine) 

Im Folgenden werden 2 Länder diskutiert, in denen die Diskussionen bzw. Umsetzun-

gen zu den oben für Deutschland beschriebenen Themen z. T. schon weiter voran ge-

schritten sind. Dies ist zum einen Schweden, wo schon seit geraumer Zeit über die Vor- 

und Nachteile des Netzzugangs für Dritte  (Third Party Access, TPA) gestritten wird, 

und zum anderen Polen, wo ansatzweise Elemente eine Anreizregulierung implemen-

tiert wurden. 

5.1 Schweden  

Der schwedische Fernwärmesektor ist recht ähnlich strukturiert wie der deutsche Markt. 

Es existieren sehr viele lokale und regionale Anbieter, die nach der Liberalisierung des 

Strommarktes 1996 z.T. durch private Unternehmen gekauft wurden bzw. private Betei-

ligungen besitzen, da die Anbieter in den meisten Fällen Strom und (Fern-)Wärme  ver-

treiben.86 Allerdings besitzt die Fernwärme mit mehr als 50% einen deutlich höheren 

Anteil am gesamten Wärmemarkt als in Deutschland.87 

 

Nachdem die Preise nach der Liberalisierung des Stromsektors im Fernwärmebereich 

anzogen, entfachte sich neben der Frage, ob die Preiserhöhungen durch die Privatisie-

rungen verursacht seien, ein Debatte um einen möglichen Zugang zu den Fernwärme-

netzen für dritte Parteien.88 

                                                
 86 Magnusson und Palm (2011). 
 87 Swedish Energy Agency (2010). 
 88 Magnusson und Palm (2011). 
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Im Jahr 2005 wurde eine erste Untersuchung des Fernwärmemarktes veröffentlicht89, 

die sich mit der Frage des Netzzugangs befasste.90 Dabei wurden unterschiedliche 

Optionen für den Netzzugang diskutiert:  

 Ein unbegrenzter Zugang für Dritte mit der Möglichkeit, Fernwärme direkt an 

den Endkunden zu verkaufen 

 Ein Fernwärmeangebot über einen Markt mit transparenter Preissetzung  

 Trennung der Erzeugung vom übrigen Fernwärmesystem und Kauf der Fern-

wärme von verschiedenen Erzeugern durch den Netzbetreiber, der die Fern-

wärme dann an die Endkunden vertreibt 

 Auktionierung der Erzeugungsanlagen bei Neubau eines Heiz(kraft)werks 

(Markt um den Markt) 

 Eine Abnahmegarantie für einspeisewillige Erzeuger 

 

Die lokalen Unterschiede lassen den Netzzugang für Dritte allerdings etwa nur dort als 

eine sinnvolle Option erscheinen, wo tatsächlich potenzielle Einspeiser existieren, etwa 

Papierwerke. 

Insgesamt kam die Untersuchung zu dem Schluss, dass die Fernwärme nicht in einem 

Wettbewerbsumfeld stattfindet, so dass es keine Notwendigkeit für einen Netzzugang 

für Dritte gebe. Er wurde zwar als technisch machbar aber kompliziert eingeschätzt. 

Weiterhin wurde festgestellt, dass die Kompensation für den Netzbetreiber eine Kosten-

reduzierung erschweren würde. Der Eintritt neuer Marktteilnehmer wurde als schwierig 

bewertet, da es das Risiko gebe, ggf. nicht genügend Kunden akquirieren zu können. 

Ebenso würde eine suboptimale Betriebseise des Gesamtsystems (bei Netzzugang 

Dritter) zu negativen Auswirkungen auf die Umwelt führen. 

Im Jahr 2009 wurde auf Druck verschiedener Verbände, insbesondere der Swedish 

Property Foundation und einer Interessenvertretung für recycelte Energie ein neues 

Gutachten beauftragt. Begründet wurde dies mit dem Vorwurf, die erste Untersuchung 

habe den potenziellen Marktmissbrauch durch monopolistische Fernwärmeanbieter 

nicht ausreichend untersucht. Auch wenn die Preise durch den Netzzugang für Dritte 

möglicherweise nicht sinken würde, ergäbe sich dadurch eine Verbesserung der Wett-

bewerbssituation und eine Möglichkeit für die Kunden, ihren Anbieter zu wechseln. 

Die Energieunternehmen argumentierten dagegen, die Frage sei für ihre Unternehmen 

nicht relevant, da die Preise entweder relativ niedrig seien oder aber es bereits funktio-

nierende Kooperationen mit Dritten gäbe. 

Eine interessante Entwicklung war in Stockholm zu beobachte, wo Vattenfall und E.ON 

ein Gutachten in Auftrag gaben, wie der Netzzugang für Dritte realisiert werden könnte. 

                                                
 89 SOU (2005). 
 90 Der folgende Text ist im Wesentlichen eine Übersetzung von Magnusson und Palm (2011). 
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Söderholm und Wårell (2011) schlussfolgern, dass der geregelte Netzzugang kleine 

positive Auswirkungen auf den Wettbewerb haben könnte, zur gleichen Zeit aber ein 

negativer Einfluss auf den kosteneffektiven Betrieb des Gesamtsystems entstehen kön-

ne. Sie sprechen sich für eine Trennung der Erzeugungs- und Vertriebsbereiche inner-

halb eines Unternehmens aus, um durch die damit verbundene Preistransparenz Druck 

auf die Fernwärmepreise auszuüben.  

Die Diskussion führte schließlich dazu, dass die Regierung ein neues Gutachten beauf-

tragte.91 Die Vorschläge dieses Gutachten lauten wie folgt:92 

 

 Ein regulierter Netzzugang für alle Netzte ohne Ausnahmen 

 Rechtliches Unbundling für Unternehmen, in deren Bereich Wettbewerber auf-

treten (Regulierungsbehörde kann Ausnahmen genehmigen, falls Kosten den zu 

erwartenden Nutzen übersteigen) 

 Einführung einer Preisregulierung bei Unternehmen, in deren Bereich keine 

Wettbewerber auftreten 

 Buchhalterisches Unbundling für preisregulierte Unternehmen 

 

Nach Kenntnis des Autors sind die Forderungen bisher nicht umgesetzt. Die Debatte in 

Schweden hält also weiterhin an. 

5.2 Polen 

Wie in vielen osteuropäischen Ländern nimmt die Fernwärme auch in Polen eine ge-

wichtige Rolle im Wärmemarkt ein. Ca. 15 Mio.93 der über 38 Mio. Einwohner Polens 

erhalten Fernwärme. Im Wärmemarkt nimmt Fernwärme einen Anteil von mehr als 50% 

ein,94 in städtischen Gebieten sogar um 60%.95 

Die früher etwa 50 staatseigenen Betriebe96 sind heute in knapp 500 Unternehmen 

aufgegangen.97 Die Struktur des Marktes hat sich dahingehend geändert, dass inzwi-

schen viel Unternehmen von privaten Anteilseignern übernommen wurden.98  

Wie bereits angedeutet unterliegen die Fernwärmepreise in Polen einer Ex-Ante-

Regulierung. Bis zum 3. November 2010 wurden die Preise kostenbasiert reguliert.99 

Dabei sollte sichergestellt werden, dass die gerechtfertigten Ausgaben der Unterneh-

men gedeckt sowie die Endkunden vor ungerechtfertigten Preiserhöhungen geschützt 

werden. Die Preise werden dabei festgelegt auf Basis der geplanten 

                                                
 91 SOU (2011). 
 92 Ebenda. 
 93 Rojek und Regulski (2012). 
 94 Farkas, Korhonen und Kuusela (2011). 
 95 Rojek und Regulski (2012). 
 96 Cherubin (2004). 
 97 Rojek und Regulski (2012). 
 98 Fekete et al. (2009). 
 99 Vergleiche im Folgenden Gawlikowska, Balcerzak und Boguslawski (2011). 
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 jährlichen Betriebskosten Kosten für die Wärmeversorgung 

 jährliche Kosten für die Modernisierung, Entwicklung und die Investitionskosten 

bezüglich Umweltschutzmaßnahmen 

 angemessenen Kapitalverzinsung. 

Ab dem Jahr 2010 wurden neue Regelungen für die Preisregulierung eingeführt, um 

einer Quersubventionierung der KWK durch Erlöse aus dem Stromsektor vorzubeugen. 

Um den kurz- und langfristigen Preisanstieg der mit KWK produzierten Wärme zu be-

grenzen wurde die Berechnung der Erlöse aus (Fern-)Wärme neu festgelegt.  

Dies geschieht zum einen mit Hilfe einer „vereinfachten Methode“ auf Basis des durch-

schnittlichen Wärmepreises aus Nicht-KWK-Anlagen und eines Referenzindex. Preise, 

die auf diese Weise berechnet wurden, sind jeweils ein Jahr lang gültig. 

Die polnische Regulierungsbehörde kann aber auch folgende Methode zur Bestimmung 

des Preises vorgeben, falls die Unternehmen nicht das vereinfachte Verfahren wählen: 

Pneu = Palt x [1 + (RPI-Xr):100] 

Mit  Pneu – Neuer preis nach einem Jahr  

 Palt – Preis vor Veränderung  

 RPI – Inflationsrate  

 Xr – Korrekturfaktor für Effizienzverbesserung 

Die Formel entspricht der bekannten Form einer Anreizregulierung. Polen ist somit be-

reits einen Schritt weiter gegangen als viele andere Länder und hat die Cost-Plus-

Regulierung hin zu einer stärker effizienzorientierten Regulierung verändert. 
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6 Fazit und Ausblick 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass eine Regulierung des Fernwärmesektors grund-

sätzlich angezeigt ist. Dies gilt vor allen Dingen für die Regulierung der Fernwärmeprei-

se, entweder auf Netz- oder Endkundenebene. Allerdings sind damit verschiedene 

Schwierigkeiten verbunden, die es zu beachten gilt. Eine Regulierung des Netzpreises 

scheint derzeit wegen des zu befürchtenden Wasserbetteffekts nicht sinnvoll. Hilfreich 

wäre möglicherweise ein buchhalterisches Unbundling der Bereiche Erzeugung, Netze 

und Vertrieb, um zu einer höheren Kostentransparenz zu gelangen. Eine Kosten-

Nutzen-Analyse zur Regulierung des Endkundenpreises könnte weitere Klarheit schaf-

fen, ob eine Regulierung sinnvoll erscheint. 

Eine Regulierung des Netzzugangs erscheint technisch machbar, wenn auch ökono-

misch noch nicht unbedingt notwendig. Hier gilt es, die weitere Entwicklung hinsichtlich 

der Zugangsbegehren dritter Anbieter abzuwarten. Hilfreich wäre in diesem Zusam-

menhang weitere Forschung, wie viele Unternehmen derzeit auf bilateraler Ebene (d.h. 

auf Basis einer Vereinbarung zwischen Drittem und Fernwärmeunternehmen) in die 

Fernwärmenetze einspeisen und wie viele Unternehmen zukünftig solche Absichten 

verfolgen. 

Zur Abgrenzung des relevanten Marktes könnte auch in Deutschland ein SSNIP-Test 

weitere Klarheit schaffen. In jedem Fall sollte der Anschluss- und Benutzungszwang für 

Fernwärme abgeschafft werden, um nicht künstlich Monopolsituationen aufzubauen. 

Insgesamt sollte eine Situation geschaffen werden, in der die Fernwärme zu volkswirt-

schaftlich wünschenswerten Preisen bereitgestellt wird.  

Auch sollten Anreize geschaffen werden, um die Produktion von Fernwärme mit um-

weltfreundlichen Brennstoffen zu intensivieren und so externe Kosten zu vermeiden. 

Die derzeitige Unterwerfung der überwiegenden Anzahl der Fernwärmeerzeugungsan-

lagen unter den europäischen CO2-Handel ist somit ökonomisch sinnvoll. 
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